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Beschluss zu TOP4 DOSB Rahmenrichtlinien für die Athletenvertetung 

Die Vollversammlung der Athletenvertreter*innen begrüßt das Engagement und die 

Bereitschaft des DOSB und seiner Mitgliedsorganisationen gemeinsam mit der 

Athletenkommission weiterentwickelte und verbindlichere Rahmenrichtlinien für die 

Athletenvertretung zu erarbeiten. Die Vollversammlung würdigt das vorliegende 

Zwischenergebnis der Projektgruppe, erachtet es aber nicht als beschlussreif. Eine weitere 

intensive Befassung mit der Weiterentwicklung des Dokuments ist ausdrücklich erwünscht. 

Die Vollversammlung beauftragt die Athletenkommission deshalb, sich weiterhin für eine 

geeinte Version der Rahmenrichtlinien einzusetzen, mit dem Ziel diese Weiterentwicklung 

der Mitgliederversammlung des DOSB im Jahr 2024 zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Dessen ungeachtet können die seitens des DOSB angekündigten Maßnahmen zur 

Umsetzung der Rahmenrichtlinien auf Basis der geltenden Version aus dem Jahr 2000 

bereits im Januar 2024 beginnen.  

Begründung:  

Die Rahmenrichtlinien für Athletenvertretung sind das einzige Dokument im 

Spitzensportsystem, das die Rechte, Aufgaben und die Verankerung der Athletenvertretung 

definiert. Die Richtlinien sind für die Athletenvertreter*innen deshalb von außerordentlicher 

Bedeutung und müssen mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet werden.  

Die Athletenkommission ist im Jahr 2022 mit weiterentwickelten Rahmenrichtlinien angetreten 

in der Absicht, den Athletenvertreter*innen in den Spitzenverbänden mehr Mitwirkung in jenen 

Bereichen zu ermöglichen, die für uns Athlet*innen und unsere Rahmenbedingungen am 

relevantesten sind.   

Zum aktuellen Zeitpunkt muss festgestellt werden, dass das Arbeitsergebnis der 

Projektgruppe den Athletenvertreter*innen keine nennenswerten Vorteile gegenüber der 

geltenden Version der Rahmenrichtlinien bietet. Dies kann anhand der Gegenüberstellung 

zweier Passagen verdeutlicht werden. So enthält die geltende Version folgenden Passus 

(Ziffer 3.1.):  

„Die Aktivenvertreterinnen und Aktivenvertreter sind Mitglieder in allen sich mit 

Leistungssport befassenden Gremien. Sie haben in allen Leistungssport relevanten Fragen 

Stimmrecht. Hierzu gehören insbesondere:  

o Aufstellung der Jahresplanung des Verbandes zusammen mit dem DOSB – Bereich  

o Leistungssport  

o Mitarbeit bei der Festlegung der Kriterien des Bundeskaders und der  

o Nominierungskriterien für internationale Meisterschaften und Wettkämpfe  

o Nominierung zu internationalen Wettkämpfen  

o Weiterentwicklung von Wettkampfregeln  

o Disziplinarverfahren gegen Bundeskaderathletinnen und/oder –athleten  

o Betreuerauswahl bei internationalen Wettkämpfen Trainingslagern  

o Maßnahmen zur Leistungsüberprüfung  

In Fragen der Vermarktung, die Athletinnen und Athleten betreffen, haben sie  Mitspracherecht. Der 

Spitzenverband stellt eine Mitarbeit von Aktivenvertreterinnen und Aktivenvertretern bei der Erarbeitung 

der Athletenvereinbarung und deren Fortschreibung sicher.“  

Der vergleichbare Absatz in der neuen Version lautet (Ziffern 2.2. und 2.3.):  



„Die Mitwirkung der Athlet*innen ist durch Einräumung von Sitz und Stimme für eine*n 

Athletenvertreter*in in den Gremien des Verbandes, die sich mit leistungssportrelevanten Themen 

befassen, zu gewähren. Dies kann alle Gremien bis hin zu dem höchsten ehrenamtlichen 

Führungsgremium umfassen. Die verbandspezifische Festlegung, in welchen konkreten Gremien die 

Athlet*innen eingebunden werden sollen, soll in Abstimmung zwischen der Verbandsführung und der AV 

erfolgen. Ergänzend sollen Themen und Ziele der Zusammenarbeit in gemeinsamer Abstimmung 

zwischen Verband und AV festgelegt werden. Diese Themen sollen insbesondere die Fortschreibung 

der Athletenvereinbarung und Werberichtlinien, die Erstellung von Nominierungskriterien und 

Kadernominierungen umfassen.“ 

Die Auflistung der weiteren Themen wurde in eine Checkliste ausgelagert und mit folgender 

unverbindlicher Formulierung verbunden: „Dazu können folgende Themen gehören, die in 

Zusammenarbeit und Kooperation zwischen der Athletenvertretung und ihren Verbänden 

bearbeitet werden können.“ 

Hinter diesen Änderungen steht das verständliche Anliegen der Verbandsvertreter*innen in 

der Projektgruppe, den Verbänden flexiblere Lösungen zu gewähren und größere 

Spielräume für individuelle Lösungen zu öffnen. Das kann in jenen Verbänden ausreichen, in 

denen die Athletenvertretung bereits etabliert ist und eine Kultur der konstruktiven 

Zusammenarbeit herrscht. Für diejenigen Athletenvertreter*innen, die Schwierigkeiten haben 

eingebunden zu werden und/oder überhaupt an grundlegende Informationen zur 

Bewältigung ihrer Aufgaben zu gelangen, bedeuteten diese Änderungen jedoch eine weitere 

Schwächung ihrer Position.  

Erschwerend wirkt sich weiterhin aus, dass im neuen Entwurf der Rahmenrichtlinien jeglicher 

Bezug zur formalen Verankerung der Athletenvertretung in den Satzungen der Verbände 

fehlt. Aus der Praxis wissen wir allerdings, dass Athletenvertreter*innen, deren Amt und 

Funktion nicht formal in Satzungen und Ordnungen der Verbände verankert ist, es häufig 

schwer haben, effektiv mitzuarbeiten, da ihnen keine Stimme in den Entscheidungsgremien 

zur Verfügung steht und ihnen der Zugang zu wichtigen Informationen fehlt. Die Kombination 

aus fehlendem Stimmrecht und Informationsasymmetrie erschwert die Mitwirkung und führt 

nicht selten zu Frust und Aufgabe des Amts. Die geltende Version aus dem Jahr 2000 

beinhaltet dagegen einen Passus, der sich auf die Verankerung in den Satzungen bezieht 

(Ziffer 5):  

„Amt und Funktion der Aktivenvertretung sollten entsprechend den Rahmenrichtlinien des   Deutschen 
Olympischen Sportbundes für die Aktivenvertreterinnen und Aktivenvertreter in  den Satzungen und 

Athletenvereinbarungen des jeweiligen Spitzenverbandes verankert werden. Eine Änderung der 

jeweiligen Statuten muss gemeinsam mit dem Aktivenvertreter/der Aktivenvertreterin im Vorfeld 

besprochen und abgestimmt werden.“  

Eine weitere Befassung mit den Rahmenrichtlinien, insbesondere im Hinblick auf die 

unterschiedlichen Mitwirkungsmöglichkeiten in den verschiedenen Themenfeldern, ist 

deshalb erforderlich und angesichts der hohen Bedeutung der Rahmenrichtlinien für die 

Athletenvertreter*innen angemessen.  

Das Angebot des DOSB die Umsetzung der Rahmenrichtlinien gemeinsam mit den 

Verbänden, ihren Athletenvertretungen sowie der Athletenkommission zu evaluieren und ein 

Gremium zur kontinuierlichen Begleitung einzusetzen, ist sehr zu begrüßen. Eine solche 

Evaluierung und Begleitung kann umstandslos auf Basis der geltenden Rahmenrichtlinien 

begonnen werden. 

 


